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§ 23 TGHKG 2013 Untersagung des
Betriebes, Außerbetriebsetzung und

Beseitigung von Anlagen
 TGHKG 2013 - Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2013 – TGHKG 2013, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

(1) Die Behörde hat, soweit im § 9 nichts anderes bestimmt ist, dem Betreiber einer Anlage nach § 1 Abs. 1 lit. a deren

Betrieb mit schriftlichem Bescheid zu untersagen, wenn

a) die Anlage entgegen § 11b in Betrieb genommen wurde,

b) einem Auftrag nach § 21 Abs. 3 nicht oder nicht ordnungsgemäß entsprochen wurde

oder

c) die Anlage entgegen dem § 22 betrieben wird.

(2) Werden in einer Anlage nach § 1 Abs. 1 lit. a Z 2 andere als die aufgrund der Verordnung nach § 3 Abs. 3 zulässigen

Brenn- bzw. Kraftsto e gelagert, so hat die Behörde dem Betreiber der Anlage die Beseitigung dieser Brenn- bzw.

Kraftstoffe aufzutragen und ihm gleichzeitig den Betrieb der dazugehörigen Anlage zu untersagen.

(3) Die Behörde hat eine Entscheidung nach Abs. 1 oder 2 aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Erlassung

nicht mehr vorliegen.

(4) Bei Gefahr im Verzug kann die Behörde auf Gefahr und Kosten des Betreibers der Anlage durch Ausübung

unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt Anlagen außer Betrieb setzen, unzulässig gelagerte Brenn- bzw. Kraftsto e

beseitigen und alle sonstigen zur Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen durchführen. Die Behörde hat solche

Maßnahmen aufzuheben, wenn diese zur Gefahrenabwehr nicht weiterhin erforderlich sind.

(5) Liegen Mängel im Sinn des § 21 Abs. 1 vor, deren Behebung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht

vertretbar ist, so hat die Behörde dem Betreiber der Anlage die Beseitigung der Anlage oder der entsprechenden Teile

der Anlage innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen.

In Kraft seit 17.01.2018 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/11b
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/tghkg_2013/paragraf/21
file:///

	§ 23 TGHKG 2013 Untersagung des Betriebes, Außerbetriebsetzung und Beseitigung von Anlagen
	TGHKG 2013 - Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2013 – TGHKG 2013, Tiroler


